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Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Herrn Abgeordneten Dr. Turgut Altuğ (Bündnis 90/Die Grünen)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/20423
vom 23. September 2024
über Volksentscheid zum „BäumePlus-Gesetz“ – Umsetzung durch den Berliner Senat

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Die Neupflanzungen infolge eines möglicherweise erfolgreichen Volksentscheids für das BäumePlus-Gesetz würden
unter anderem zu einem erhöhten Bedarf an Süßwasser sowie an Fachkräften für die Baumpflege führen.
1.1. Wie plant der Senat, im Falle eines erfolgreichen Volksentscheids, die Pflege und Versorgung der Bäume

sicherzustellen?
1.2. Werden bereits Gespräche zur Erhöhung der Baumpflege-Budgets der Bezirke geführt?
1.3. Welche Alternativen zur Versorgung durch die Bezirke werden in Betracht gezogen?

Antwort zu 1.1:

Derzeit ist noch ungewiss, ob der Volksentscheid „Gesetz für ein Klimaanpassungsgesetz Berlin
und zur Änderung weiterer Vorschriften“ erfolgreich sein wird. Die Umsetzung der sehr
ehrgeizigen Ziele der Initiative Baumentscheid wäre gerade auch im Hinblick auf die
Gewährleistung einer fachgerechten Pflege der geforderten Erhöhung des
Straßenbaumbestands von derzeit rd. 430.000 auf 720.000 eine große Herausforderung, der
wir uns im Falle eines Erfolges jedoch gemeinsam mit den Bezirken stellen würden.

Antwort zu 1.2:

Mit der „Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung zur Stabilisierung des Bestandes an
Straßenbäumen in bezirklicher Verwaltung“ wird angestrebt, den Bestand an Straßenbäumen
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durch nachhaltige Pflege und regelmäßige Kontrolle sowie durch kontinuierliche Nachpflanzung
an geeigneten Standorten langfristig zu stabilisieren. Derzeit ist die zweite Fortschreibung der
Zielvereinbarung im Abstimmungsverfahren. Im Falle der Erhöhung von Finanzmitteln können in
gesamtstädtischen Zielvereinbarungen entsprechende Leistungssteigerungen vereinbart
werden.
Über die Finanzierung von massiven Leistungssteigerungen, die sich aus dem „Gesetz für ein
Klimaanpassungsgesetz Berlin und zur Änderung weiterer Vorschriften“ ergeben würden, wäre
bei Erfolg des Volksentscheids zu entscheiden.

Antwort zu 1.3:

Zuständig für die Pflege und die Kontrolle des öffentlichen Baumbestands sind grundsätzlich die
Berliner Bezirksämter / Straßen- und Grünflächenämter. Diese Zuständigkeitsregelung hat sich
grundsätzlich bewährt.

Frage 2:

Der Volksentscheid für das BäumePlus-Gesetz hat das Ziel, mindestens einen Straßenbaum alle 15 Meter je
Straßenseite- und Abschnitt zu pflanzen und sieht dafür auch die Entsiegelung von Kfz-Stellplätzen vor. Diese
Maßnahmen würden die Versickerung von Regenwasser ins Grundwasser erhöhen und die Kanalisation entlasten,
die regelmäßig bei Starkregenereignissen überlastet ist.
2.1 Welche Einsparungen würden durch diese Maßnahmen entstehen, da sie andere kostenträchtige sog. blau-

grüne Maßnahmen zur Abkopplung ersetzen könnten?
2.2 Welche Alternativen zur Entsiegelung erwägt der Senat, um die Kanalisation zu entlasten und Regenwasser als

Ressource zu nutzen?

Antwort zu 2.1:

Eine monetäre Quantifizierung und ein Vergleich von Kosten ist ohne weitere Konkretisierung
nicht möglich. Grundsätzlich dürfte das Einsparungspotenzial wohl eher niedrig sein, wenn es
sich um reine Entsiegelungsmaßnahmen handeln würde. Dies ist darin begründet, dass eine reine
Entsiegelungsmaßnahme zwar die abflusswirksame Fläche an sich verkleinert, jedoch keine
weiteren Regenwasserabflüsse der umgebenden versiegelten Flächen aufnimmt.
Eine Versickerungsmulde kann demgegenüber im Mittel pro m² die Regenwasserabflüsse einer
10-20 m² großen versiegelten Fläche aufnehmen. Insofern kann eine reine (Teil-) Entsiegelung
im beschriebenen Umfang blau-grüne Anlagen zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung in
ihrer Funktion für die betreffende Fläche nicht ersetzen.

Sofern die beschriebenen Baumstandorte gleichzeitig als Versickerungsmulden ausgestaltet
werden, ließe sich ein vielfach größerer Effekt in Bezug auf die Grundwasserneubildung und die
Verminderung von Überlastungen des Kanalsystems bei gleichzeitiger Verbesserung der
Wasserversorgung der Straßenbäume erreichen.
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Antwort zu 2.2:

Je nach örtlichen Gegebenheiten und wasserwirtschaftlichen Zielen stehen zahlreiche
Alternativen bzw. ergänzende Maßnahmen zur Verfügung, z.B. Mulden, Mulden-Rigolen,
Tiefbeete und wasseroptimierte Baumstandorte. Weitere Alternativen stellen Maßnahmen zur
Regenwasserspeicherung und Reinigung dar, die einer weiteren Nutzung oder auch der
Einleitung in Gewässer vorausgehen können. Eine Auflistung derartiger Maßnahmen können der
Veröffentlichung „Leistungsfähigkeit von praxiserprobten Formen der dezentralen und zentralen
Regenwasserbewirtschaftung (SenMVKU 2018)“ entnommen werden.

Frage 3:

Worauf basiert die amtliche Kostenschätzung des Berliner Senats für die Umsetzung des o. g. Volksentscheids? Bitte
nach einzelnen Posten aufschlüsseln und erklären.

Antwort zu 3:

Die Systematik, das Vorgehen und der methodische Ansatz zur amtlichen Kostenschätzung vom
16.07.2024 sind der dazugehörigen Begründung zu entnehmen, die als Anlage beigefügt ist.

Frage 4:

Wie hoch schätzt der Senat die Kosten für das Land Berlin, die infolge der Umsetzung von Gesetzen der Bundes-
und EU-Ebene, die die Klimaanpassung und den Naturschutz betreffen, entstehen werden? Bitte die Kosten je Gesetz
(bspw. EU-Renaturierungsgesetz oder dem Bundesklimaanpassungsgesetz) aufschlüsseln.

Antwort zu 4:

Für Berlin wird die Höhe der Erfüllungskosten für das Klimaanpassungsgesetz des Bundes (KAnG)
mit Inkrafttreten des Gesetzes auf 320.000 € pro Jahr und zusätzlich bei Ersterstellung auf bis zu
550.000 € einmalig veranschlagt. Für die Fortschreibung sind darüber hinaus weitere Kosten in
Höhe von 350.000 € in einem fünfjährlichen Zyklus zu veranschlagen.

Wenn die Anforderungen gemäß § 12 KAnG zur Aufstellung von Klimaanpassungskonzepten und
zur Erarbeitung von Klimarisikoanalysen durch Kreise und Gemeinden (analog zu den
Flächenländern) auf die Berliner Bezirke übertragen werden würden, beliefen sich die Kosten
zusätzlich auf bis zu 2.400.000 € einmalig bei Ersterstellung und in der Folge in einem
fünfjährlichen Fortschreibungszyklus auf bis zu 600.000 €. Allerdings wird Berlin die
Entscheidung, ob und in welcher Weise einschlägige Verpflichtungen auch auf die Bezirke
übertragen werden, eigenständig treffen können.
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Die Kostenschätzung bezieht sich ausschließlich auf den organisatorischen bzw. administrativen
Aufgabenbereich und erfasst nicht konkrete Anpassungsmaßnahmen und deren Umsetzung.

Die Kosten, die im Land Berlin für die Umsetzung der Verordnung (EU) über die Wiederherstellung
der Natur anfallen werden, können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht seriös eingeschätzt
werden. Hierfür muss zunächst der sog. „nationale Wiederherstellungsplan“ vorliegen, aus dem
der Berliner Anteil an der jeweiligen Ressortvorgabe ablesbar sein wird. Auch die Kosten für die
vorgesehenen Datenerhebungen und -überwachungen lassen sich erst auf einer konkreten
Grundlage von Flächen und Anteilen prognostizieren.

Frage 5:

Unter der Annahme, dass die Ziele des Volksentscheids aufgrund von Gesetzgebung auf europäischer- und
Bundesebene ohnehin in dieser oder ähnlicher Form umgesetzt werden müssen – warum tritt der Senat nicht in
Verhandlungen mit der Initiative des Volksentscheids ein?

Antwort zu 5:

Der Senat folgt im Hinblick auf den Umgang mit dem Volksentscheid dem gesetzlich
vorgesehenen Verfahren, das das Abstimmungsgesetz für die Beantragung, Prüfung und
Durchführung von Volksbegehren vorsieht. Ergänzend zu diesem formalen Verfahren gab es
jedoch bereits Gespräche mit den Initiatoren des Volksentscheids und es wird sicherlich auch
weitere Gespräche geben, da der Senat bürgerschaftliches Engagement für Natur und Umwelt
unterstützt und das Ziel, mehr Bäume in unserer Stadt zu pflanzen, grundsätzlich teilt.

Berlin, den 09.10.2024

In Vertretung
Britta Behrendt
Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
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https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/stadtgruen/stadtgruen-projekte/1-000-gruene-daecher/
https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/stadtgruen/stadtbaeume/stadtbaumkampagne/
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https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/gisbroker.do;jsessionid=AE70077B802749DA68FEF62664BF552D?cmd=navigationShowResult&mid=K.k06_05gruenversorg2020%40senstadt
https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/landschaftsprogramm/erholung-und-freiraumnutzung/
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